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1. Der Regierungsrat genehmigt unter Kenntnisnahme des Berichts der Re-
visionsstelle die Konzernrechnung sowie den Nichtfinanziellen Be-
richt 2025 der IWB Industrielle Werke Basel und erteilt dem Verwaltungs-
rat die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025. 

2. Der Regierungsrat legt für das Geschäftsjahr 2025 von IWB die Gewinn-
ausschüttung an den Kanton auf Fr. 53,14 Mio. und die Zuweisung an die 
Betriebsreserve auf Fr. 96,06 Mio. fest. 

3. Der Regierungsrat wählt die Firma PricewaterhouseCoopers (PwC) als 
Revisionsstelle von IWB Industrielle Werke Basel für das Geschäfts-
jahr 2026. 

 
Begründung 
Gemäss § 29 des IWB-Gesetzes genehmigt der Regierungsrat die Jahres-
rechnung und den Bericht der Revisionsstelle und entscheidet über die Aus-
schüttung an den Kanton, die Zuweisung an die Reserven und den Gewinn-
vortrag auf die neue Rechnung. Die Jahresrechnung wird vom Regierungsrat 
dem Grossen Rat zur Kenntnis gebracht. Mit der Genehmigung der Jahres-
rechnung entscheidet der Regierungsrat über die Entlastung der Mitglieder 
des Verwaltungsrats. Gemäss § 12 IWB-Gesetz obliegt dem Regierungsrat 
ausserdem die Wahl der Revisionsstelle der IWB.  
 

 

 

 


